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 Gemeinde 

  

Bestattungs- und Friedhofreglement der Einwohnergemeinde Zollikofen; Änderung 

Bisheriger Text Bemerkungen Neuer Text, Entwurf 

 

Bestattungsfelder 

Art. 14 
1 Der Friedhof ist in Abteilungen und Bestattungsfelder 
eingeteilt. 
Es bestehen  

a für Erdbestattungen 1 Sargreihengräber für Er- 
    wachsene, 

 2 Sargreihengräber für  
    Kinder, 
 3 Familiengräber; 
b für Urnenbeisetzungen 1 Urnenreihengräber für Er-
   wachsene, 

 2 Urnenreihengräber für  

  Kinder, 

 3 Familienurnengräber,  

 4 Urnennischen (Anlage 1983 
  und Urnenböschung), 

 5 bestehende Gräber, 

 6 Urnengrab für Kinder 
  (Begegnungsstätte Urnen-
  grab für Kinder 2012), 

 7 Gemeinschaftsgrab Rasen-
  feld; 

 

c für Aschenbeisetzungen - Gemeinschaftsgrab (1979), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die neue Beisetzungsart "Urnenhain" 
wird im Reglement festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestattungsfelder 

Art. 14 
1 Der Friedhof ist in Abteilungen und Bestattungsfelder 
eingeteilt. 
Es bestehen  

a Unverändert. 

 

 

 

b für Urnenbeisetzungen1 bis 7 Unverändert. 

 8 Urnenhaingräber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c Unverändert. 



Bisheriger Text Bemerkungen Neuer Text, Entwurf 
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 - Urnengrab für Kinder 
  (Begegnungsstätte Urnen-
  grab für Kinder 2012), 

 - Gemeinschaftsgrab  
  Rasenfeld. 
2 Die Einteilung der Gräber in den jeweiligen Feldern 
erfolgt in Absprache und auf Vorschlag der Friedhofgärt-
nerin/des Friedhofgärtners durch das Bestattungsamt. 

3 Die Zuteilung der Urnennischen erfolgt im Rahmen der 
noch freien Nischen, in Absprache mit der Friedhofgärt-
nerin/dem Friedhofgärtner und den Angehörigen, durch 
das Bestattungsamt. 

4 In den Reihengrabfeldern erfolgen die Bestattungen 
und Beisetzungen ausnahmslos in anschliessender Rei-
henfolge. 

5 Anspruch auf eine Grabstelle entsteht erst im Todesfall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zuteilung der Urnenhaingräber er-
folgt wie bei den Urnennischen durch das 
Bestattungsamt in Absprache mit dem 
Friedhofgärtner und den Angehörigen. 

 

 

 

2 Unverändert. 

 

3 Die Zuteilung der Urnennischen und Urnenhaingräber 
erfolgt im Rahmen der noch freien Nischen, in Abspra-
che mit der Friedhofgärtnerin/dem Friedhofgärtner und 
den Angehörigen, durch das Bestattungsamt. 

4 bis 5 Unverändert. 

Ruhedauer 

Art. 16  
1 Die Grabruhe beträgt 
a 20 Jahre für Urnenreihengräber und Urnennischen, 
 

b 20 Jahre für Sargreihengräber, 
 

c 40 Jahre für Familiengräber. 
 

Die Ruhedauer wird von der ersten Bestattung bzw. Bei-
setzung an gerechnet. 

2 Die Ruhedauer von Familiengräbern kann, wenn 
dadurch die Umgestaltung des Friedhofes nicht beein-
trächtigt wird und solange es die Platzverhältnisse des 
Friedhofes erlauben, verlängert werden. Die Verlänge-
rungskosten sind in der Verordnung über die Gebühren 
im Bestattungs- und Friedhofwesen geregelt. 

 

 
 
Die Grabruhe für Urnenhaingräber be-
trägt auch 20 Jahre 
 
 
 

Ruhedauer 

Art. 16  
1 Die Grabruhe beträgt 
a 20 Jahre für Urnenreihengräber, Urnennischen und 
 Urnenhaingräber, 
 

b bis c Unverändert. 

 
Die Ruhedauer wird von der ersten Bestattung bzw. 
Beisetzung an gerechnet. 

2 Unverändert. 



Bisheriger Text Bemerkungen Neuer Text, Entwurf 
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Aufhebung von Grabfeldern und Urnennischen 

Art. 18 
 
1 Nach Ablauf der Ruhedauer werden die Gräber und 
Urnennischen aufgehoben. Die Reihengräber werden 
erst aufgehoben, wenn die Ruhedauer aller Gräber der-
selben Reihe abgelaufen ist. 
 
2 Hebt die Gemeinde in begründeten Fällen Grabfelder 
und Urnennischen vorzeitig auf, trägt sie die Kosten ei-
ner allfälligen Verlegung. 
 
3 Die Aufhebung von Gräbern und Urnennischen ist im 
amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde drei Monate 
vorher zu veröffentlichen. Nach Ablauf dieser Frist wer-
den nicht abgeholte Grabmäler und Pflanzungen abge-
räumt. Die Verwertung erfolgt zugunsten der Gemeinde. 

4 Nach Ablauf der Ruhedauer verbleiben die Überreste 
von Gebeinen am bisherigen Ort, wenn sie nicht aus 
zwingenden Gründen in einem Sammelgrab beigesetzt 
werden müssen. 

Verlangen Angehörige die Ausgrabung von Überresten, 
so haben sie für die Kosten aufzukommen. 

 
5 Die Urnen aus Gräbern werden ausgegraben und die 
Asche am bisherigen Ort beigesetzt. Die Asche der Ur-
nen aus Nischen wird dem Gemeinschaftsgrab (1979) 
beigefügt. 

6 Familienurnengräber, Urnenreihengräber und Urnenni-
schen können auf schriftliches Gesuch hin vorzeitig auf-
gehoben werden. Die Gesuchsteller haben für die Kos-
ten aufzukommen; bereits bezahlte Gebühren werden 
nicht zurückerstattet. Es besteht kein Anspruch auf einen 
neuen Grabplatz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufnahme der Urnenhaingräber 

Aufhebung von Grabfeldern und Urnennischen 

Art. 18  
 
1 bis 5 Unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Familienurnengräber, Urnenreihengräber, und Urnen-
nischen und Urnenhaingräber können auf schriftliches 
Gesuch hin vorzeitig aufgehoben werden. Die Gesuch-
steller haben für die Kosten aufzukommen; bereits be-
zahlte Gebühren werden nicht zurückerstattet. Es be-
steht kein Anspruch auf einen neuen Grabplatz.  

 


